IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Langfristige Vermietung einer Turnhalle steuerfrei?



	
 Die Umsätze aus der langfristigen Vermietung eines Turnhallengebäudes an einen Verein, der steuerfreie Leistungen ausführt, sind gem. § 4 Nr. 12 S. 1a UStG 1999 steuerfrei, wenn abgesehen von der Überlassung von Betriebsvorrichtungen keine weiteren Leistungen ausgeführt werden. 


	BFH, Urteil vom 17.12.2008, XI R 23/08 
DStR 2009, 797

FGO § 118 Abs. 2; Richtlinie 77/388/EWG Art. 13 Teil B Buchst. B; UStG 1999 § 4 Nr. 12 Satz 1a; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.




Problem/Sachverhalt

Zwischen den Beteiligten des Verfahrens ist streitig, ob Vorsteuerbeträge aus der Herstellung einer Turnhalle abgezogen werden können. Der Kläger ist ein gemeinnütziger Verein und Eigentümer eines Grundstücks auf dem Gebäude zum Betrieb einer Schule errichtet wurden. Mietvertragspartei ist ein Verein X eV. Dieser betreibt dort eine Schule. Der Kläger errichtete auf dem Grundstücke eine Turnhalle, die er ab 2002 zu einem Mietzins zzgl. Umsatzsteuer an den Verein vermietete. Deshalb begehrte der Kläger mit der Errichtung der Turnhalle die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer. Dem gegenüber vertrat das Finanzamt die Auffassung, die Überlassung des Turnhallengebäudes an den Verein stelle eine steuerfreie Grundstückvermietung dar (§ 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG), die den Vorsteuer-abzug ausschließt. Der Kläger verlangte die Erstattung der Umsatzsteuer von mehr als         € 85.000,00. 
Einspruch und Klageverfahren blieben erfolglos. Das Finanzgericht entschied, das die Umsätze aus der langfristigen Vermietung an den Verein in eine steuerfreie Grundstücks-vermietung und eine steuerpflichtige Vermietung von Betriebsvorrichtungen aufzuteilen sei. Ein Verzicht auf die Steuerfreiheit (nach § 9 Abs. 2 S. 1 UStG) sei ausgeschlossen, da der Verein als Leistungs-empfänger das Grundstück zur Ausführung steuerfreier (§ 4 Nr. 21a UStG) den Vorsteuerabzug ausschließenden Umsätzen verwende. Hiergegen wurde seitens des Klägers Revision eingelegt. 
Entscheidung

Ohne Erfolg! Der BFH sah die Vermietung des Turnhallengebäudes als steuerfreie Grundstücksvermietung an. Daran würde sich auch aus dem Umstand nichts ändern, dass der Kläger neben der Überlassung des Turnhallengebäudes dem Verein noch Betriebsvorrichtungen zur Verfügung stellte, denn dies führe nicht zu einer steuerpflichtigen Grundstücksüberlassung. Diese wäre nur dann steuerpflichtig, wenn sie Teil einer steuerpflichtigen einheitlichen Leistung wäre. Dies wäre aber nicht der Fall. Die Vermietung des Turnhallengebäudes und der Betriebs-vorrichtungen sei keine einheitliche steuerpflichtige Leistung. Sie wäre vielmehr mit den Umsätzen des Betreibers einer Sportanlage, der eine Vielzahl von unterschiedlichen Leistungen erbringe, nicht vergleichbar. Vielmehr gäbe hier die steuerfreie Grundstücksvermietung der Leistung des Klägers das Gepräge. Die Grundstücksüberlassung beschränke sich auch nicht auf die Zeiten, in denen in der Turnhalle tatsächlich Sport ausgeübt würde, sondern das Gebäude stände dem Verein ununterbrochen und ausschließlich zur Verfügung. Die Leistung des Klägers bestände allein in der passiven Zurverfügungstellung des Turnhallengebäudes und der darin befindlichen Betriebsvorrichtungen.    
Praxishinweis

Der Senat ließ jeweils offen, ob die Vermietung des Turnhallengebäudes und der Betriebs-vorrichtungen selbständigen Leistungen seien. Der BFH neigt offensichtlich dazu, die steuerfreie Grundstücksvermietung als  Hauptleistung  und die Überlassung der Betriebsvorrichtung als untergeordnete Nebenleistung anzusehen. Für die Praxis ist deshalb in Zukunft von solchen Gestaltungen abzuraten. 
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